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Die Einsatz- und Entwicklungskonzeptionen müssen weiter
hin

konkrete Aufgaben und Maßnahmen der weiteren Er
ziehung und Befähigung der IM entsprechend ihrer 
Einsatzrichtung

enthalten.

Ausgehend von der festgelegten Einsatzrichtung und dem 
realen Entwicklungstand der IM sind die Anforderungen an 
die politisch-ideologische und fachlich-tschekistische Er
ziehung und Befähigung sowie ein konkretes, termingebundenes 
und kontrollfähiges Programm der weiteren notwendigen Er
ziehungsarbeit mit den IM herauszuarbeiten. Dazu gehören 
zum Beispiel solche Festlegungen wie die Erziehung und Be
fähigung zur noch besseren Beherrschung konspirativer 
Verhaltensweisen, zur qualifizierten Arbeit mit operativen 
Legenden, zur Herstellung und zum Ausbau von operativen 
Kontakten, die Vorbereitung der B! auf bestimmte Bewährungs
situationen wie auch Maßnahmen der Überprüfung der IM, ins
besondere auf Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit,

Die Einsatz- und Entwicklungskonzeptionen sind entsprechend 
den politisch-operativen Erfordernissen der Arbeit mit Bi 
sowie des Standes ihrer Erziehung und Befähigung ständig zu 
vervollkommnen und zu präzisieren, damit sie nicht zu Forma
lismus ‘bzw, zu unnötiger, die politisch-operative Arbeit be
lastender Administration führen.


